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      Oberhausen, 5.5.2023 

 

Vorschläge zur Erlassänderung für Gesamtschulen und integrierte Se-

kundarschulen in NRW 

Im Januar 2023 haben wir Sie darüber informiert, wie die KMK in Sachen 

Fachleistungsdifferenzierung entschieden hat. Hier folgen Vorschläge zur 

Konkretisierung dieser Bestimmungen in NRW. 

Wie weiter? 
Die KMK-Vereinbarung zur Fachleistungsdifferenzierung vom Oktober 

2022 lässt es zu, dass Gesamtschulen und die integrierten Sekundarschulen 

auch in NRW mehr pädagogischen Spielraum für die integrative Weiterent-

wicklung ihrer Schulkonzepte erhalten können, der von der KMK-Verein-

barung bundesweit abgesichert ist. Tatsächlich verzichten schon mehrere 

Bundesländer, z.B. Berlin, Hamburg, darauf, bei klasseninterner Differen-

zierung eine Kurszuweisung innerhalb der Lerngruppe zu verlangen. Die 

ersten Anfänge klasseninterner Leistungsdifferenzierung in NRW erfolgten 

auch ohne diese Zuweisung jedes Kindes zu einer Niveaugruppe, mit sehr 

guten Erfahrungen.  

Was ist die Rechtslage? 
Der KMK-Beschluss sieht vor, dass an integrierten Schulen bei klassenin-

terner Differenzierung der Unterricht auf verschiedenen Niveaus angeboten 

werden muss. Dies ist logisch und zwingend, soll der Unterricht den Ler-

nenden die Erreichung aller Abschlussniveaus ermöglichen, je nach ihren 

erreichten Leistungen den Hauptschulabschluss, die Fachoberschulreife oder 

bei entsprechenden Leistungen die Fachoberschulreife mit Qualifikation. 

Hier ist die Rede vom Lernangebot der Schule. 

Erfreulicherweise ist der Spielraum der Schulen groß, denn es gibt keine 

Vorschriften mehr, in wie vielen Fächern und Jahrgangsstufen klassenintern 

differenziert werden darf. So kann pro Schule je nach eigener Situation ent-

schieden werden, in welchen Fächern wie lange klassenintern gelernt und 

gearbeitet werden kann. Wir ermutigen die Schulen ausdrücklich, hier pro 

Fach die Entscheidungen zu treffen, die die jeweilige Fachkonferenz und die 

Schulkonferenz für gut und sinnvoll halten. Was im einen Fach möglich ist, 

braucht nicht für das andere Fach zu gelten. 

Wir ermutigen die Schulen auch, sich auf den Weg klasseninterner Differen-

zierung zu begeben, denn diese Arbeitsweise führt in aller Regel zu besse-

ren Leistungen und Ergebnissen.  

Und die Pädagogik? 
Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob bei klasseninterner Differenzie-

rung jedem Kind eine Kursniveauzugehörigkeit zu attestieren ist. 

Nach dem Wortlaut der KMK-Vereinbarung ist genau dies nicht erforder-

lich. Dort ist nur die Rede vom Unterrichtsangebot, an keiner Stelle aber 

von der Notwendigkeit, schon ab Klasse 7 oder später das einzelne Kind ei-

nem Kursniveau zuzuordnen. Schulen, die auf diese frühe Zuordnung qua 

Zeugnis verzichten, berichten von besten Ergebnissen. 



 

 

Welche Erlassänderungen schlagen wir für NRW vor? 
Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I sollte für Gesamt-

schulen in § 19 (4) wie folgt geändert werden: Die Wörter „kann in einzel-

nen Fächern“ sollten ersatzlos gestrichen werden, denn laut KMK ist bin-

nendifferenzierende Arbeit in allen Differenzierungsfächern möglich. 

Ergänzend sollte die Verwaltungsvorschrift zu § 19 (4)  wie unten angege-

ben geändert werden. 

Die Vorschriften würden dann lauten: 
§ 19 (4): „Der Unterricht auf zwei Anspruchsebenen (Grundebene, Erweite-

rungsebene) beginnt in Mathematik und in Englisch in Klasse 7, in Deutsch 

in Klasse 8 oder in Klasse 9, in einem der Fächer Physik oder Chemie in 

Klasse 9.  In der ersten Klasse der Fachleistungsdifferenzierung beginnt der 

leistungsdifferenzierte Unterricht spätestens im zweiten Schulhalbjahr. Die 

Fachleistungsdifferenzierung kann in Form der Binnendifferenzierung in 

gemeinsamen Lerngruppen oder in Kursen der äußeren Fachleistungsdiffe-

renzierung (Grundkurse, Erweiterungskurse) erfolgen; in den jeweiligen 

Fächern können jahrgangsweise auch unterschiedliche Differenzierungsfor-

men gewählt werden. Das Differenzierungskonzept ist Teil des Schulpro-

gramms.“ 

Der § 20 (5) für die integrierte Form der Sekundarschule kann unverändert 

bleiben. 

Auch die VV zu § 19 (4) wäre wie folgt zu ändern: 

In Satz 1 streichen: oder die Zuweisung zu einer Anspruchsebene 

In Satz 2 streichen: Unabhängig davon, ob der leistungsdifferenzierte Un-

terricht in Form der Binnendifferenzierung erfolgt 

Satz 3 bleibt unverändert. 

Der Text der VV wäre dann: 

19.4.1: Über die Aufnahme in einen Grundkurs oder einen Erweiterungs-

kurs entscheidet die Klassenkonferenz. Wird der leistungsdifferenzierte Un-

terricht in Kursen äußerer Leistungsdifferenzierung erteilt, ist die Entschei-

dung im Zeugnis festzuhalten.  

Wir schlagen entsprechend die Streichung der Pflicht zur Nennung der 

Kurszugehörigkeit in Satz 2 der VV 20 (5) zur integrierten Form der Sekun-

darschule vor. 

Die Gesamtschulstiftung wird sich für Erlassänderungen stark machen. Wir 

möchten Sie ermutigen zu unseren Vorschlägen Stellung zu nehmen und 

uns damit zu unterstützen. 

Mit freundlichen Grüßen: Die Gesamtschulstiftung 

 


